
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 2 - Jugend, Familie und Soziales 
 

Vorlage Nr. 239/11 
 
 

Betreff: 
 

Nachbenennung von Mitgliedern für die Unterausschüsse  
"Jugendhilfeplanung/Jugendarbeit/Kindertageseinrichtungen"  
und "Kinderspielplätze" 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Jugendhilfeausschuss 16.06.2011 Berichterstattung

durch: 
Herrn Linke 
Herrn Piepel 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2102 Tageseinrichtungen für Kinder 
2104 Kinder- und Jugendarbeit 
2105 Öffentliche Spielplätze 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

      
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 239/11 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
 
 
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Nachbesetzung für den Unter-
ausschuss „Jugendhilfeplanung/Jugendarbeit/ Kindertageseinrichtungen“: 
 

• Neue persönliche Vertreterin des SB Johannes Lammers wird die SB 
Claudia Reinke 

 
 
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Nachbesetzungen für den Un-
terausschuss „Kinderspielplätze“: 
 

• Anstelle von RM Hermann-Josef Kohnen wird der SB Paul Jansen Mitglied 
im Unterausschuss. 

• Persönlicher Vertreter vom SB Paul Jansen wird (der bisherige persönliche 
Vertreter von RM Hermann-Josef Kohnen) der SB Johannes Lammers. 

 
 
 
 
Begründung: 
  
Da Herr Hermann-Josef Kohnen aus dem Jugendhilfeausschuss und damit auch 
aus seinen Unterausschüssen ausgeschieden ist, ist eine Nachbesetzung analog § 
50 Abs. 3 Satz 6 GO (Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die 
Ratsmitglieder auf Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, welcher das ausgeschiedene Mit-
glied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger.) notwendig. 
 
In § 4 Abs. 3 AG KJHG ist verbindlich geregelt, dass für jedes stimmberechtigte 
Mitglied des JHA ein persönlicher Stellvertreter/eine persönliche Stellvertreterin 
zu wählen ist. Dieses gilt in analoger Anwendung auch für die Bildung von Unter-
ausschüssen. 
 
Die Mitglieder der Unterausschüsse müssen nach § 6 AG zum KJHG in Verbin-
dung mit § 6 der Satzung des Jugendamtes der Stadt Rheine Mitglied bzw. stell-
vertretendes Mitglied im Jugendhilfeaussschuss sein. 
 
Die CDU-Fraktion hat mit dem nachfolgend abgebildeten Schreiben eine Ersatz-
besetzung vorgeschlagen, die sich im Beschlussvorschlag wiederfindet. 
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